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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Wie viele geflüchtete Menschen sind seit Januar 2022 in Baden-Württemberg 
und im Landkreis Böblingen zur vorläufigen Unterbringung angekommen (bitte 
aufgeschlüsselt nach Alter, Geschlecht, Alleinstehenden, Familien und unbe-
gleiteten Minderjährigen)?

2.	�Wie hat sich die Zahl der nach Baden-Württemberg und in den Landkreis Böb-
lingen geflüchteten ukrainischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger seit Feb-
ruar 2022 entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Monat)?

3.	�Wie viele Plätze stehen in Baden-Württemberg und im Landkreis Böblingen 
für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung? 

4.	�Wie viele Plätze zur Unterbringung geflüchteter Menschen wären im Landkreis 
Böblingen notwendig (bitte aufgeschlüsselt nach vorläufiger Unterbringung 
und Anschlussunterbringung)?

5.	�Wie sind Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Böblingen untergebracht 
(bitte aufgeschlüsselt nach Gemeinschaftsunterkunft, privater Unterkunft und 
eigener Wohnung)?

6.	�Wie viele der Geflüchteten aus der Ukraine im Landkreis Böblingen sind so-
zialversicherungspflichtig beschäftigt?

7.	�Hat die Landesregierung Kenntnis über Selbstorganisationsformen – beispiel-
weise bezüglich Kinderbetreuung – ukrainischer Geflüchteter im Landkreis 
Böblingen und in Baden-Württemberg?

Kleine Anfrage
des Abg. Florian Wahl SPD

und

Antwort
des Ministeriums der Justiz und für Migration

Ukrainische Geflüchtete ein Jahr nach Beginn des russischen 
Angriffskriegs
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8.	�Wie viele ukrainische minderjährige Geflüchtete werden derzeit im Landkreis 
Böblingen beschult (bitte aufgeschlüsselt nach Beschulung in Regelklassen 
und Beschulung in speziell gebildeten Klassen)? 

9.	�Wie viele geflüchtete ukrainische Kinder besuchen derzeit im Landkreis Böb-
lingen eine Kindertagesstätte und welcher Bedarf an Plätzen besteht darüber 
hinaus?

14.4.2023

Wahl SPD

Beg r ü n d u n g

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat in Europa eine nach 
Ansicht des Fragestellers nie dagewesene Fluchtbewegung stattgefunden. Nach 
über einem Jahr im Kriegszustand möchte diese Kleine Anfrage abfragen, wie 
viele Menschen insgesamt aus der Ukraine geflüchtet und in Baden-Württemberg 
sowie im Landkreis Böblingen angekommen sind und wie hoch die Zahl derer ist, 
die wieder zurückgekehrt oder hier verblieben sind.

An two r t

Mit Schreiben vom 5. Mai 2023 beantwortet das Ministerium der Justiz und für 
Migration im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 
dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sowie dem Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Integration die Kleine Anfrage wie folgt:

1.	�Wie viele geflüchtete Menschen sind seit Januar 2022 in Baden-Württemberg 
und im Landkreis Böblingen zur vorläufigen Unterbringung angekommen (bitte 
aufgeschlüsselt nach Alter, Geschlecht, Alleinstehenden, Familien und unbe-
gleiteten Minderjährigen)?

2.	�Wie hat sich die Zahl der nach Baden-Württemberg und in den Landkreis Böb-
lingen geflüchteten ukrainischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger seit Feb-
ruar 2022 entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Monat)?

Zu 1. und 2.:
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Die Anzahl der Personen, die im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 25. April 
2023 über humanitäre Aufnahmeprogramme nach Baden-Württemberg eingereist 
sind, beträgt insgesamt 4 046. Dies umfasst alle Personen, die auf Grundlage der 
§§ 22 und 23 AufenthG einreisten. Die entsprechenden einzelnen Daten befinden 
sich in der beigefügten Excel-Tabelle (Anlage 1).

Die Anzahl der Personen, die im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 25. April 
2023 über humanitäre Aufnahmeprogramme nach Baden-Württemberg eingereist 
sind und in den Landkreis Böblingen zugewiesen wurden, beträgt insgesamt 361. 
Dies umfasst alle Personen, die auf Grundlage der §§ 22 und 23 AufenthG ein-
reisten. Die entsprechenden einzelnen Daten befinden sich in der beigefügten Ex-
cel-Tabelle (Anlage 2).

Die Zugänge der Geflüchteten aus der Ukraine für Baden-Württemberg und für 
den Landkreis Böblingen werden in der separaten Excel-Tabelle dargestellt  
(Anlage 3). Eine Auswertung und Aufschlüsselung nach Alter, Geschlecht, Allein-
stehenden, Familien ist bei diesen Personengruppen systembedingt nicht möglich. 
Es ist überdies darauf hinzuweisen, dass die Darstellung auch Personen umfasst, 
die das staatliche Aufnahmesystem nicht in Anspruch nehmen, sondern ein priva-
tes Unterkommen gefunden haben.

In Baden-Württemberg sind seit Januar 2022 bis zum Stichtag 31. März 2023 ins-
gesamt 3 782 unbegleitete Minderjährige (UMA) erstangekommen und von den 
Jugendämtern erstversorgt worden (§ 42a SGB VIII). Hiervon besitzen 318 UMA 
die ukrainische Staatsbürgerschaft/Nationalität. 

Die Ersteinreisen von UMA nach Baden-Württemberg stellen sich in der Gesamt-
summe (inklusive ukrainischer Staatsbürgerschaft/Nationalität) wie folgt dar:
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In den Landkreis Böblingen sind seit Januar 2022 bis zum Stichtag 31. März 
2023 insgesamt 98 UMA ersteingereist. Hiervon besitzen 77 UMA die ukraini-
sche Staatsbürgerschaft/Nationalität. 

Die Ersteinreisen von UMA in den Landkreis Böblingen stellen sich in der Ge-
samtsumme (inklusive ukrainischer Staatsbürgerschaft/Nationalität) wie folgt dar:
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Die Daten stellen sich in Bezug auf erstaufgenommene ukrainische UMA in 
Baden-Württemberg im Jahr 2022 sowie bis zum Stichtag 31. März 2023 wie 
folgt dar:

Für den Landkreis Böblingen ergeben sich für erstaufgenommene ukrainische 
UMA in genannten Zeiträumen folgende Zugangszahlen: 

* �die 69 Kinder des ukrainischen Fluchtverbundes, welcher im März 2022 durch den Landkreis 
Böblingen erstaufgenommen wurde, wurden zunächst durch das Jugendamt des Landkreises bis 
zur abschließenden Klärung der Erziehungsberechtigungs- bzw. Sorgerechtsfrage vorläufig in 
Obhut genommen (§ 42a SGB VIII). Statistisch werden diese Kinder für den Klärungszeitraum 
als UMA geführt.
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Weitere Daten (z. B. zum Geschlechterverhältnis) liegen der Landesregierung 
nicht vor.

Für ukrainische Fluchtverbünde (aus ukrainischen Waisenhäusern und Großpfle-
gefamilien) sind valide Daten ab April 2022 verfügbar. Zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2022 befanden sich insgesamt 17 ukrainische Verbünde in Baden-Württem-
berg. Mit Datum vom 31. März 2023 befanden sich noch 15 Verbünde in Baden-
Württemberg. Die Feindifferenzierung stellt sich an besagten Stichtagen wie folgt 
dar: 

* derzeit keine Angaben möglich

Der Höchststand von erstaufgenommenen ukrainischen Verbünden war in Baden-
Württemberg Mitte August 2022 zu verzeichnen. Zum Stichtag 16. August 2022 
befanden sich im Land insgesamt 19 Verbünde mit einer Personengesamtheit von 
583 ukrainischen Geflüchteten (521 Kinder sowie 62 Begleit- und Betreuungs-
personen).

Bis zum Stichtag 31. März 2023 ist in den Landkreis Böblingen ein Fluchtver-
bund eingereist. Die Einreise fand am 9. März 2022 statt und der Verbund befin-
det sich derzeit noch im Landkreis.

Die Feindifferenzierung des Verbundes stellt sich wie folgt dar:

* �Erreichen von Volljährigkeit eines Kindes und damit Ausscheiden aus dem geschlossenen 
Fluchtverbund
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3.	�Wie viele Plätze stehen in Baden-Württemberg und im Landkreis Böblingen für 
die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung?

4.	�Wie viele Plätze zur Unterbringung geflüchteter Menschen wären im Landkreis 
Böblingen notwendig (bitte aufgeschlüsselt nach vorläufiger Unterbringung 
und Anschlussunterbringung)?

Zu 3. und 4.:

Zum Stichtag 31. März 2023 standen in Baden-Württemberg in Erstaufnahmeein-
richtungen und Gemeinschaftsunterkünften insgesamt rund 75 700 Plätze für die 
Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung, davon über 62 500 für die vor-
läufige Unterbringung und knapp 13 200 für die Erstaufnahme.

Zum Stichtag 31. März 2023 standen im Landkreis Böblingen in Gemeinschafts-
unterkünften nach dem Kenntnisstand des Justizministeriums etwa 2 650 Plätze 
für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung.

Die Kapazität der Flüchtlingsaufnahme muss auf allen Ebenen des dreistufigen 
Aufnahmesystems ständig dem Zugang angepasst werden.

Aussagen zur kommunalen Anschlussunterbringung können nicht getroffen wer-
den. Die Anschlussunterbringung obliegt grundsätzlich gemäß §§ 17 ff. FlüAG des 
Landes Baden-Württemberg den Kommunen. Die geforderten Daten werden nicht 
statistisch erfasst. Eine Abfrage bei den Kommunen wäre mit vertretbarem Auf-
wand nicht leistbar gewesen.

5.	�Wie sind Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Böblingen untergebracht 
(bitte aufgeschlüsselt nach Gemeinschaftsunterkunft, privater Unterkunft und 
eigener Wohnung)?

Zu 5.:

In der vorläufigen Unterbringung sind im Landkreis Böblingen nach Mitteilung 
des Landratsamtes aktuell 584 Geflüchtete aus der Ukraine ausschließlich in Ge-
meinschaftsunterkünften untergebracht. Zur kommunalen Anschlussunterbringung 
wird auf Frage 4 verwiesen.

6.	�Wie viele der Geflüchteten aus der Ukraine im Landkreis Böblingen sind so-
zialversicherungspflichtig beschäftigt?

Zu 6.:

Die Fragestellung lässt nicht eindeutig erkennen, ob nach den Beschäftigten, die 
in der betreffenden Region arbeiten (Arbeitsort), oder nach den Beschäftigten, die 
in der betreffenden Region wohnen (Wohnort), gefragt ist. Aus diesem Grund sind 
in der folgenden Tabelle beide Entwicklungen der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten Geflüchteten aus der Ukraine seit März 2022 im Landkreis Böb-
lingen ausgewiesen. Aktuellere Daten sind aufgrund einer Wartezeit von sechs 
Monaten bei der Datenerfassung nicht verfügbar.
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

7.	�Hat die Landesregierung Kenntnis über Selbstorganisationsformen – beispiel-
weise bezüglich Kinderbetreuung – ukrainischer Geflüchteter im Landkreis 
Böblingen und in Baden-Württemberg?

Zu 7.:

Die Durchführung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen ist in Baden-Württemberg nach § 3 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) den 
Gemeinden übertragen. Dabei handelt es sich um eine weisungsfreie Pflichtauf-
gabe. Zu dieser Aufgabe zählt auch eine Bedarfsplanung im Hinblick auf Betreu-
ungsbedarfe und die Organisation der Kinderbetreuungsangebote.

Die Landesregierung hat keine Kenntnis über Selbstorganisationsformen – bei-
spielweise bezüglich Kinderbetreuung – ukrainischer Geflüchteter im Landkreis 
Böblingen und in Baden-Württemberg.

Derzeit gibt es im Landkreis Böblingen acht betreute Spielgruppen für Kinder-
betreuung, davon fünf in Bondorf. Bei einer betreuten Spielgruppe handelt es sich 
um eine niedrigschwellige Betreuungsform für maximal 12 Kinder im Alter von  
0 bis 3 Jahren. Der Betreuungsumfang kann zwischen 10 bis 15 Stunden wöchent-
lich betragen. Während der gesamten Öffnungszeit muss die Betreuung durch 
eine pädagogische Fachkraft nach § 21 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes BW 
(LKJHG) sowie einer geeigneten Betreuungskraft gewährleistet sein.

Der Landesregierung liegen keine Zahlen darüber vor, wie viele geflüchtete ukrai-
nische Kinder in den Spielgruppen im Landkreis Böblingen betreut werden. 

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine wurde auf Basis des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes BW (LKJHG) die Kita-Einstiegsgruppe entwickelt, um 
sowohl ortsansässigen als auch Zuflucht suchenden Kindern ab drei Jahren bis 
zum Schuleintritt, denen derzeit kein regulärer Kita-Platz angeboten werden kann, 
einen niedrigschwelligen Zugang in die institutionelle Kindertagesbetreuung zu 
ermöglichen. Die Betreuungszeit pro Kind ist begrenzt auf bis zu 20 Stunden pro 
Woche. Die maximale tägliche Betreuungszeit eines Kindes beträgt dabei sieben 
Stunden. Die betreuten Kinder sollen zeitnah in ein Regelangebot überführt werden. 

Gegenwärtig gibt es im Landkreis Böblingen eine Kita-Einstiegsgruppe in Her-
renberg; insgesamt gibt es derzeit 13 Kita-Einstiegsgruppen im Land.

Der Landesregierung liegen keine Zahlen darüber vor, wie viele geflüchtete ukrai-
nische Kinder in der Kita-Einstiegsgruppe in Herrenberg betreut werden. 

8.	�Wie viele ukrainische minderjährige Geflüchtete werden derzeit im Landkreis 
Böblingen beschult (bitte aufgeschlüsselt nach Beschulung in Regelklassen und 
Beschulung in speziell gebildeten Klassen)? 

Zu 8.:

Zum Stand 3. April 2023 werden 992 Schülerinnen und Schüler, welche aus der 
Ukraine geflohen sind, an den öffentlichen Schulen im Landkreis Böblingen be-
schult. 
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Davon werden 536 Schülerinnen und Schüler in einer Vorbereitungsklasse (VKL) 
oder VABO-Klasse, 174 Schülerinnen und Schüler in einer Regelklasse und 282 
Schülerinnen und Schüler teilintegrativ (also VKL und Regelklasse) unterrichtet.

9.	�Wie viele geflüchtete ukrainische Kinder besuchen derzeit im Landkreis Böb-
lingen eine Kindertagesstätte und welcher Bedarf an Plätzen besteht darüber 
hinaus?

Zu 9.:

Der Landesregierung liegen keine Zahlen über den Besuch geflüchteter ukraini-
scher Kinder von Kindertageseinrichtungen sowie zu einem möglichen Bedarf 
an weiteren Betreuungsplätzen für geflüchtete ukrainische Kinder im Landkreis 
Böblingen vor. 

Gentges
Ministerin der Justiz
und für Migration
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Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3
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